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Publikation Ergebnis 1. Wahlgang für Ersatzwahl Stimmenzähler/in 

 
 
 

 

Gemeinde Würenlos 
 

Ergebnis 1. Wahlgang vom 25. September 2022 für die Ersatzwahl einer Stimmenzählerin 
bzw. eines Stimmenzählers für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 
 
Stimmberechtigte laut Stimmregister 4'250 
gültig eingereichte Stimmrechtsausweise 2'322 
eingelangte Wahlzettel 1'489 
davon leer und ungültig 71 
in Betracht fallende Wahlzettel 1'418 
absolutes Mehr 710 Stimmen 
 
Stimmen haben erhalten: 
- Gambon-Zita Antonia 410 Stimmen 
- Linde-Giger Gabriela 302 Stimmen 
- Moser Emil 292 Stimmen 
- Westermeier Markus 213 Stimmen 
- Brun Gottfried 161 Stimmen 
 
Das absolute Mehr wurde von niemandem erreicht. Der 2. Wahlgang findet am 27. November 
2022 statt. 
 
Im 2. Wahlgang ist nur wählbar, wer innert 10 Tagen nach dem ersten Wahlgang durch 
mindestens 10 Stimmberechtigte des betreffenden Wahlkreises angemeldet wird (§ 32 des 
Gesetzes über die politischen Rechte, GPR). Die Anmeldefrist läuft am 5. Oktober 2022, 12.00 
Uhr ab. Ein Rückzug der Anmeldung ist nicht zulässig. 
 
Das erforderliche Formular kann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder im Internet unter 
www.wuerenlos.ch heruntergeladen werden. 
 
Sind im 2. Wahlgang weniger oder gleich viele wählbare Kandidatinnen oder Kandidaten 
vorgeschlagen, als zu wählen sind, ist mit der Publikation der Namen eine Nachmeldefrist von 5 
Tagen anzusetzen, innert der neue Vorschläge eingereicht werden können. Übertrifft die Anzahl 
der Anmeldungen nach dieser Frist die Anzahl der noch zu vergebenden Sitze nicht, werden die 
Vorgeschlagenen von der anordnenden Behörde beziehungsweise vom Wahlbüro als in stiller 
Wahl gewählt erklärt (§ 33 GPR). 
 
Wahlbeschwerden (§§ 66 ff. GPR) sind innert drei Tagen seit der Entdeckung des 
Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses 
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schriftlich und mit Begründung beim Regierungsrat des Kantons Aargau, 5001 Aarau, 
einzureichen. 
 
Würenlos, 26. September 2022 
 

Wahlbüro Würenlos 
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